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RS UVS Niederösterreich 1992/10/06
Senat-NK-91-049

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1992

Rechtssatz

Die Nichtbezahlung einer bescheidmäßig vorgeschriebenen Müllbehandlungsgebühr ist nicht strafbar, da sie primär

einen Verstoß gegen §21 NÖ Abfallwirtschaftsgesetz darstellt, welcher aber unter keinen der Straftatbestände des §38

Abs1 NÖ AWG subsumierbar ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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